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Stellungnahme der Verwaltung 

8 Das Außengelände des Baubetriebshofs (BBH) ist so zu 
strukturieren und zu gestalten, dass eine wirtschaftliche 
Aufgabenerfüllung sichergestellt ist. 

Es ist vorgesehen, eine Flächenneuordnung im Bereich des Bauho-
fes durchzuführen (Flächenbedarf für die Kläranlage; Umwandlung 
des benachbarten Betriebsplatzes des Landesbetriebs Straßen 
NRW). Danach können Umstrukturierungen auf dem Gelände statt-
finden (Erweiterung des Betriebsgebäudes, Befestigung von Flä-
chen, Anlegung von Schüttgutboxen, Neuorientierung der Wert-
stoffsammelstelle). 

8 Der Standort „Scheune Lehmbrock“ sollte aufgegeben 
und dafür Fläche am zentralen Standort in Ostbevern 
geschaffen werden, da Nebenstellen im Allgemeinen zu 
Belastungen infolge zusätzlicher Fahrzeiten und Unter-
haltungsaufwendungen bzw. Mietzahlungen führen. 

s. o. 

8 Die Produktverantwortung für den BBH sollte in größe-
rem Maße auf die Bauhofleitung übertragen werden. 

Die Produktverantwortlichkeit wird weiterhin beim Fachbereichslei-
ter FB III, Gebäudemanagement und Baubetrieb, liegen. Die Durch-
führung der notwendigen regelmäßigen Arbeiten wird bereits vom 
BBH weitgehend selbständig wahrgenommen. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

8 Ein internes Rechnungswesen ist Grundvoraussetzung für 
eine zielgerichtete finanzwirtschaftliche Steuerung. Der 
BBH Ostbevern sollte eine einfache interne Kostenrech-
nung einführen, damit grundlegende Kennzahlen zur 
wirtschaftlichen Ausrichtung des Bauhofes ermittelt wer-
den können. 

Die Verwaltung beabsichtigt derzeit nicht, ein internes Rechnungs-
wesen für den Bereich des Bauhofs einzuführen, weil hierfür die 
notwendigen Personalkapazitäten fehlen.  
Siehe hierzu auch die Stellungnahme der GPA NRW auf der folgen-
den Seite (2. Absatz), die aufgrund der geringen Betriebsgröße des 
BBH keine stringente Empfehlung zur generellen Einführung einer 
Kostenträger/Leistungsrechnung gibt. 

8 Für die Kostenrechnung ist eine an die Größe des Baube-
triebshofes der Gemeinde Ostbevern angemessene 
Struktur zu wählen, die eine verursachungsgemäße Auf-
teilung und die Erstellung eines Betriebsabrechnungsbo-
gen (BAB) ermöglicht. 

s. o. 
 
 
 

8 Für den Aufbau einer Kostenrechnung ist die Erhebung 
sämtlicher Kostenarten erforderlich, die im Zusammen-
hang mit seinen Leistungen anfallen (Kostenartenrech-
nung). Hierbei lassen sich drei Gruppen festlegen: 
- Personalkosten 
- Sachkosten 
- kalkulatorische Kosten 

s. o. 

 
 

Beschluss HFA am 28.02.2013: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Kosten- und 
Leistungsrechnung für den Bauhof mit möglichst 
wenig bürokratischem Aufwand zu erarbeiten und 
einzuführen. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

8 Gegenüber den Auftrag gebenden Produkten sind die 
Leistungen vollständig abzurechnen. 

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll eine vollständige 
Abrechnung gegenüber den Auftrag gebenden Produkten nicht 
durchgeführt werden. Wie in der gesamten Verwaltung auch, wird 
allenfalls eine pauschalierte Zurechnung als wirtschaftlich gerecht-
fertigt angesehen. 

9 Aufgrund der geringen Betriebsgröße des BBH der Ge-
meinde Ostbevern kann keine stringente Empfehlung zur 
generellen Einführung einer Kostenträger/Leistungs-
rechnung gegeben werden. Zur Marktpositionierung soll-
ten Leistungspreise jedoch für die relevanten Bereiche 
ermittelt werden. 

Vor der Vergabe der Durchführung von Fremdleistungen werden 
regelmäßig Kosten für die jeweilige Eigenleistung ermittelt. Dies 
wird weiterhin praktiziert. 

9 Im Rahmen eines Kostencontrollings sind die Kostenver-
läufe der Gesamtkosten wie auch einzelner Kostenblöcke 
des BBH unterjährig mit Hilfe von Plan-Ist-Vergleichen 
auszuwerten.  

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll ein Kostencontrol-
ling in dieser aufwändigen Form nicht durchgeführt werden. 

9 Durch die Analyse der Vergleiche sind die daraus resul-
tierenden Gegensteuerungsmaßnahmen abzuleiten.  

s. o. 

9 Neben dem internen Berichtswesen ist ein Berichtswesen 
an übergeordnete Stellen einzurichten. 

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll ein Berichtswesen in 
dieser aufwändigen Form nicht durchgeführt werden. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

9 Es empfiehlt sich die Einführung flexibler Arbeitszeiten 
(Jahresarbeitszeitkonto) mit der Führung von Zeitkonten.  

Seit dem 01.01.2013 wird die Arbeitszeit elektronisch erfasst und 
werden Zeitkonten geführt. Die Arbeitszeiten sind nur einge-
schränkt flexibel (Gruppenarbeiten). 

9 Im Zusammenhang mit der Ausweisung von Leistungsda-
ten sollten auch Kennzahlen zur Produktivität, z. B. zu 
Fahr- und Rüstzeiten sowie zur Nettoproduktivität gebil-
det und ausgewertet werden. 

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll eine Datenerfassung 
in dieser aufwändigen Form nicht durchgeführt werden 

9 In Zeiten knapper Kassen gewinnen interkommunale Ko-
operationen immer mehr Bedeutung. Aufgrund der ge-
ringen Betriebsgröße des BBH der Gemeinde Ostbevern 
sind interkommunale Kooperationen mit benachbarten 
Bauhöfen besonders wichtig. Auch eine Zusammenle-
gung mit Bauhöfen benachbarter Gemeinden sollte in 
die Überlegungen mit eingeschlossen werden. Eine Zu-
sammenarbeit kann immer dann sinnvoll sein, wenn die 
Aufgabenerledigung zu Synergien bezogen auf den 
Overhead führt, der für diese Tätigkeiten im Falle der Zu-
sammenlegung nur noch einfach vorgehalten werden 
muss, und die Auslastung der Tätigkeit ohne zusätzliche 
fixe Kosten gesteigert werden kann. 

Der BBH Ostbevern arbeitet bei der Anschaffung und beim Einsatz 
von Maschinen und Geräten bereits mit den BBHs von Telgte und 
Warendorf zusammen. Eine Zusammenlegung mit benachbarten 
BBHs erscheint aufgrund der Entfernungen nicht sinnvoll. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

9 Ostbevern betreibt interkommunale Kooperationen nur 
in Einzelfällen. Darüber hinaus bieten sich noch Möglich-
keiten für interkommunale Kooperationen beispielsweise 
in folgenden Bereichen an: 
• Ausschreibung 
• Einkauf 
• Reparatur und Wartung der Fahrzeuge 
• Streckenkontrollen 
• Winterdienst 
• Großflächenmahd 
• Unterhaltung Straßenbegleitgrün/Verkehrskreisel 
• Beschilderung 
• Spielplatzkontrollen 
Oftmals anzutreffen ist auch der Streckentausch zwischen 
Gemeinden und Kreis. Auch gemeinsame Standorte brin-
gen entsprechende Synergien. 

Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen sind nur wenige Einkäu-
fe gemeinsam abzuwickeln. Das Gleiche gilt für Sicherheitskontrol-
len und für Ansprüche an auszuführende Arbeiten. Die Wartung 
von Fahrzeugen und Maschinen wird nicht im eigenen Betrieb, son-
dern durch Fachfirmen/Vertragsunternehmen durchgeführt. Einzel-
fallabhängig werden bestehende Kooperationen ausgebaut. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

10 Die Leistungen des Bauhofs sind verursachungsgerecht 
zuzuordnen. Die Zuordnung der Kosten der erbrachten 
Leistungen zu den Ergebnisrechnungen des Auftragsge-
bers muss daher durch den Bauhof organisatorisch si-
chergestellt aber auch anhand einer geeigneten Doku-
mentation nachvollziehbar sein. Anhand der schriftlichen 
Beauftragung ist eine genaue und vollständige Zuord-
nung der Leistungen auf die einzelnen Aufträge möglich. 
Durch die offene Ausweisung eines Fehlbedarfs im Pro-
dukt Bauhof wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch 
des Bauhofs der Gemeinde Ostbevern nicht oder nicht 
verursachungsgerecht abgebildet. 

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll eine Dokumentation 
in dieser aufwändigen Form nicht durchgeführt werden. 

10 Art und Umfang der Daueraufträge sind schriftlich an-
hand der wesentlichen Steuerungselemente (z.B. Um-
fang, Standard, Häufigkeit) zu definieren. Durch die Wei-
terentwicklung der Leistungsbeschreibungen kann steu-
ernd auf die Kostenentwicklungen Einfluss genommen 
werden. 

Art und Umfang der Daueraufträge (z. B. Straßenunterhaltung, 
Grünflächenpflege) sind im Wesentlichen von den Witterungsver-
hältnissen abhängig (Frostschäden, starkes Wildkrautwachstum bei 
feuchten Sommern). Insofern wäre eine genaue Definition regel-
mäßig anzupassen. Dementsprechend soll darauf weiterhin verzich-
tet werden. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

10 Es sollte klar abgegrenzt sein, wer dem Bauhof Aufträge 
erteilen darf. Dies sollten nur die Stellen tun dürfen, die 
die Produktverantwortung/Bewirtschaftungskompetenz 
für die jeweiligen Produkte besitzen. 

Der Leiter des BBH prüft die Zuständigkeit bei Erhalt der Aufträge 
und macht ggf. Vorschläge zur Umsetzung der Aufträge. 

11 Der BBH der Gemeinde Ostbevern sollte seine Tätigkeits-
bereiche definieren und die darin geleisteten Produktiv-
stunden aufzeichnen und auswerten.  

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll eine Auswertung in 
dieser aufwändigen Form nicht durchgeführt werden. 

11 Der BBH Ostbevern sollte differenzierte Stundenerfas-
sung zur Steuerung seiner Wirtschaftlichkeit nutzen. 

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll eine differenzierte 
Stundenerfassung  in dieser aufwändigen Form nicht durchgeführt 
werden. 

12 Im Bereich der Grünflächenpflege sollten die definierten 
Standards laufend überprüft und zur Steuerung der Auf-
wendungen benutzt werden  

Die Standards sind auf relativ niedrigem Niveau definiert (4 bis 6 
Pflegegänge jährlich bei Intensivpflegeflächen; 1 bis 2-malige Mahd 
von Extensivflächen) und nicht weiter zu reduzieren.  

12 Zur Entlastung des kommunalen Haushalts sollte über-
prüft werden, ob eine stärkere Verlagerung der Sport-
platzpflege auf die Vereine möglich ist. 

Eine Übertragung der Unterhaltungsaufgaben auf Vereine ist we-
gen Qualitätseinbußen und höherem Werteverzehr aus wirtschaftli-
cher Sicht nicht sinnvoll. 

13 Der BBH Ostbevern sollte im Rahmen der strategischen 
Ausrichtung ein langfristiges Konzept hinsichtlich Eigen-
leistung oder Fremdvergabe aufstellen. 

Aufgrund der geringen Größe des BBH sind je nach Auftragslage 
ohnehin Entscheidungen zur Fremdvergabe auch derzeit schon un-
umgänglich. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

14 Der BBH Ostbevern sollte die Produktivstunden seiner 
Mitarbeiter erfassen. 

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll die Erfassung der 
Produktivstunden nicht durchgeführt werden. 

14 Der BBH Ostbevern sollte die Bruttoproduktivstunden je 
Vollzeitverrechneter Stelle erheben und gegenüber dem 
Orientierungswert der KGSt von ca. 1.500 Stunden aus-
werten. 

s. o. 

15 
 

Wir empfehlen dem BBH, die Zeiten der indirekten Leis-
tungserbringung detailliert zu erfassen und auszuwerten. 
Werden diese Zeiten getrennt ausgewertet, kann die da-
durch erzielte Datentransparenz die Grundlage für Pro-
zessoptimierungen und Maßnahmen zur Verringerung 
der uneffektiven Anteile bieten (z. B. Vergabe von Leis-
tungen aufgrund hoher Fahrtzeitanteile). 

Wegen des damit verbundenen Aufwands soll eine Auswertung in 
dieser aufwändigen Form nicht durchgeführt werden. 

18 Der BBH Ostbevern sollte die Einsatzstunden seiner Fahr-
zeuge und Geräteträger aufzeichnen und auswerten. 

Für Abrechnungen mit Dritten wird bereits so verfahren. 

19 Zur notwendigen Datentransparenz empfehlen wir eine 
Langzeitbetrachtung der Investitionsquote vorzunehmen 
und die Ergebnisse in einem Berichtswesen zu integrie-
ren. 

Wegen des damit verbundenen Aufwands und der geringen Aus-
sagekraft soll eine Auswertung nicht durchgeführt werden. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

19 Nach Durchführung einer Aufgabenkritik bezüglich Wirt-
schaftlichkeit und Qualität der zu erbringenden Leistung, 
Erstellung eines Konzepts der strategischen Ausrichtung 
des BBH Ostbevern hinsichtlich Eigenleistungen oder 
Fremdvergabe sowie der Überprüfung der Standards 
sollte der BBH anhand einer Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung prüfen, ob der vorhandene Umfang des Maschinen- 
und Fahrzeugparks den tatsächlichen Erfordernissen ent-
spricht. 

Der Maschinenpark des BBH ist für die Grundaufgaben (z. B. Win-
terdienst) ausgelegt. Um die Einsätze zu optimieren, wird bei der 
Beschaffung von Maschinen und Geräten so ausgewählt, dass diese 
außerhalb ihrer saisonalen Tätigkeit wirtschaftlich eingesetzt wer-
den können (z. B. Sportplatzpflege). Die Dokumentation würde die 
Wirtschaftlichkeit des BBH deshalb nicht verbessern. 

 
 


